
Veranstaltungen

Arten von Veranstaltungen – Zuständigkeiten – Antragsunterlagen

Thomas Körner 
Sachgebiet 4.3 
 

Landratsamt Schwandorf  

Wackersdorfer Straße 80 
92421 Schwandorf  

 
Telefon: 09431 471-455 

Telefax: 09431 471-134 

Zimmer E 26 
www.landkreis-schwandorf.de  

 

 



Erlaubnisfreie Veranstaltungen

- Finden nicht auf öffentlichen Straßen und Wegen statt
- Finden auf öffentl. Straßen und Wegen statt und fallen unter die Ausnahmen der 

VwV zu § 29 StVO: „… ortsübliche Prozessionen und andere ortsübliche kirchliche
Veranstaltungen sowie kleinere örtliche Brauchtumsveranstaltungen“

Erlaubnisfreie Veranstaltungen, die sich auf öffentliche Straßen auswirken

- z.B. bei Parkplätzen neben einer stark befahrenen Straße, Geschwindigkeitsbeschränkungen
- Umzüge im Rahmen des örtlichen Brauchtums, Pilgerzüge 

verkehrsrechtliche Anordnung zur Sicherung des Verkehrs notwendig
z. B. Sicherung der Pilgerzüge an Straßenquerungen etc., Geschwindigkeits-
beschränkungen und Parkverbote

Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung ist beim jeweiligen Straßenbaulastträger
bzw. der unteren Verkehrsbehörde zu stellen:
Gemeindestraßen: Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft
Kreisstraßen, Landstraßen und Bundesstraßen: Landratsamt als untere Verkehrsbehörde



https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/



Erlaubnispflichtige Veranstaltungen

- § 29 Abs. 2 StVO: „ Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen werden,
insbesondere Kraftfahrzeugrennen, bedürfen der Erlaubnis. Das ist der Fall, wenn die Benutzung der Straße für den 
Verkehr wegen der Zahl oder des Verhaltens der Teilnehmenden  oder der Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge ein-
geschränkt wird…“

Beispiele: Umzüge bei Festen, Radrennen, Autokorso, Festveranstaltungen auf den Straßen etc.

Antragsunterlagen:  - Antrag auf Erlaubnis
- Veranstaltererklärung
- Nachweis einer Veranstalterhaftpflichtversicherung (Mindestsummen siehe VvW zu § 29 StVO!)

Ist die Absicherung lediglich durch die örtliche Feuerwehr erforderlich, so wird dies in der Erlaubnis entsprechend vermerkt.
Ist eine Beschilderung zur Umleitung bzw. Beschränkung des Verkehrs notwendig, so wird zusätzlich eine verkehrsrechtliche
Anordnung im Rahmen der Erlaubnis erteilt. Ein Beschilderungs- oder Umleitungsplan ist in diesem Fall dem Antrag auf 
Erlaubnis beizufügen.

Adressat der Erlaubnis ist der Antragsteller.
Adressat der verkehrsrechtlichen Anordnung ist die Gemeinde! (im Landkreis SAD haben sich die Gemeinden verpflichtet,
bei Veranstaltungen jedweder Art die Beschilderung zu übernehmen)
Die Erlaubnis mit Anordnung wird an den Antragsteller/Veranstalter übermittelt. Dieser hat sich dann bei der jeweiligen 
Gemeinde um die Einhaltung der Auflagen und die Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung zu kümmern.   



Die Rolle der Feuerwehren 
bei Veranstaltungen

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk 
Zur Sicherung …….  von Veranstaltungen dürfen – vorbehaltlich anderer Entscheidungen der Straßenverkehrs- und 
Straßenbaubehörden sowie der Polizei – Führungsdienstgrade der Feuerwehr und Führungskräfte des Technischen Hilfswerks 
oder die von ihnen im Einzelfall damit beauftragten Mannschaftsdienstgrade und Helfer die Befugnisse der Polizei nach 
§ 36 Abs. 1, § 44 Abs. 2 StVO und der Straßenverkehrsbehörde nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 5 StVO ausüben und die
nötigen Verkehrszeichen und -einrichtungen an Stelle der Baulastträger oder Eigentümer der Straße nach § 45 Abs. 5 
Satz 1 StVO aufstellen. Für die Sicherung von Veranstaltungen durch die Feuerwehren ist die Zustimmung des zuständigen
Gemeindeorgans erforderlich. (Art. 7a ZustGVerk) 



  
 

   
 
 

Antragsteller  PLZ, Ort, Datum  
 
 

   

    

   

   
 

    

     

  Telefon-Nr. des Antragstellers   
       

  Telefax-Nr. des Antragstellers   
       

    
   Antrag auf Erteilung 

einer Erlaubnis 
gemäß §§ 29 Abs. 2/ 
44 Abs. 1 u. 3 StVO 

für die Durchführung einer Veranstaltung 
auf öffentlichem Verkehrsgrund 
 

 
 

Landratsamt Schwandorf 

- Verkehrswesen -  

Wackersdorfer Str. 80 

92421 Schwandorf 
 Anlagen:  

    Streckenskizze    

 
  Veranstaltererklärung 

   Nachweis über Veranstalterhaft-
pflichtversicherung     

 

       

   
 I. Zur Durchführung einer erlaubnispflichtigen Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund beantragen wir  

 Name und Anschrift des Veranstalters   
     

 ggf. vertreten durch  
     

   
 Art der Veranstaltung  
     

 Zahl der vorauss. Teilnehmenden Personen Festwagen Fahrzeuge Musikkapellen Pferde  
                 

 Beginn (Datum, Uhrzeit, Ort) Ende (Datum, Uhrzeit, Ort)  
    

   

   

   

 

 Streckenverlauf (Streckenbezeichnung)/ Flächen, auf der der öffentliche Verkehrsgrund in Anspruch genommen wird/ Lageplan mit Streckenplan beilegen  
     

 

 Erklärung:  

 Der Veranstalter erklärt hiermit, den Bund, den Staat, die Länder, den Landkreis, die 
Gemeinde/ Stadt und alle sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts von allen 
Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlaß der Veranstaltung auf Grund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden 
könnten. 

Er hat ferner die Wiedergutmachung aller Schäden zu übernehmen, die auch ohne 
eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlaß ihrer 
Durchführung an den zu benützenden Straßen einschließlich der Verkehrszeichen 

und -einrichtungen sowie an Grundstücken (Flurschäden) entstehen. 

Im übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des 
Veranstalters unberührt. 

Die Hinweise zum Datenschutz (gesondertes Blatt) habe ich zur Kenntnis 
genommen. 

 

Unterschrift des verantwortlichen Antragstellers 

 

   



 
Veranstaltererklärung 

  
  

...................................................................................................................................... 
 (Veranstalter)  

  
.........................................................................,  den .................................. 
 (Ort)          (Datum)  

 
 
An  

Landratsamt Schwandorf 
Untere Straßenverkehrsbehörde   

Wackersdorfer Str. 80  
92421 Schwandorf  
 
 
  

Erklärung 

  
Hinsichtlich der von mir beantragten Veranstaltung 
  

.......................................................................................................................................  
 (Bezeichnung und Datum der Veranstaltung)  

  
erkläre ich Folgendes:  
  
1. Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 Bundesfern- 
straßengesetzes (FStrG) bzw. dem Art. 18 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) darstellen und ich als Erlaubnisinhaber alle Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger 
der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen. 

 

2. Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei 
Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung 
uneingeschränkt benutzt werden können. Den Träger der Straßenbaulast trifft im Rahmen der 
Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. 

 

3. Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen für besondere 
Maßnahmen verlangen können, verpflichte ich mich, diese zu erstatten. 

 

4. Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 Straßenverkehrs- ordnung 
(StVO) für Veranstaltungen vorgeschriebenen Umfang von Haftpflichtversicherungen sowie ggf. 
notwendigen Unfallversicherungsschutz bin ich informiert. Mir ist bekannt, dass es sich bei den in 
der vorgenannten Verwaltungsvorschrift aufgeführten Versicherungssummen lediglich um 
Mindestversicherungssummen handelt. Eine Bestätigung zu dem von der Erlaubnisbehörde 
verlangten Versicherungsschutz stelle ich zur Verfügung bzw. habe ich bereits zur Verfügung 
gestellt. Mir ist bekannt, dass ohne eine solche Bestätigung die Erlaubnis nicht erteilt werden kann. 

 
 
 
 

................................................................ .................................................................. 
(Unterschrift)       (Name in Druckschrift oder Stempel 




